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Zweck der Anstalt .

Die in Carlsruhe gegründete Kleinkinderbewahr —
Anſtalt will derjenigen Klaſſe von Einwohnern ,
welche durch ihre Beſchäftigung gehindert ſind ,
ihren Kindern die gehörige und erforderliche Sorg⸗
falt zu widmen , die Gelegenheit verſchaffen , die —

ſelben während ihrer Abweſenheit von Hauſe , unter
ſichere Obhut in leiblicher und geiſtiger Hinſicht zu
ſtellen .

LCeistungen der Anstalt .

Die in der Anſtalt zugelaſſenen Kinder erhalten
die ſorgfältigſte Pflege und ſtehen in ununter⸗
brochener Aufſicht . Sie werden mit vollſtändiger
Berückſichtigung ihres Alters angemeſſen beſchäftigt ,
ohne ängſtliche Beſchränkung ihrer freien körper —
lichen Bewegung . Die Anſtalt wird im Sommer

täglich Morgens um 6 Uhr geöffnet und um 7 Uhr
Abends geſchloſſen ; im Winter richtet ſich das

Oeffnen und Schließen nach der Tageslänge . An
Sonn⸗ und Feiertagen iſt die Anſtalt geſchloſſen .

Gedingungen der Autnahme .

Grundbedingung für die Aufnahme der Kinder
iſt die nachgewieſene und anerkannte Nothwendig⸗



keit einer Beaufſichtigung , welche ihnen die Eltern ,

ohne dadurch in dem Erwerb ihrer Nahrung ge —

ſtört zu werden , nicht zu leiſten vermögen .

Es werden nur geſunde , wenn auch ſchwäch —

liche , doch keiner beſonderen Pflege bedürfende Kin —⸗

der aufgenommen . Hinſichtlich des Alters müſſen

ſie das zweite Lebensjahr zurückgelegt haben , und

können in der Anſtalt bleiben , bis ſie das ſchul —

pflichtige Alter erreicht haben . Erkranken Kinder ,

die bereits aufgenommen ſind , ſo bleiben dieſelben

bis zu ihrer Wiederherſtellung der Pflege der Eltern

in deren Wohnung überlaſſen . Bei der Aufnahme

muß der Impfſchein des Kindes vorgewieſen werden .

Die Aufnahme erfolgt nur nach genauer Prü —

fung der Verhältniſſe .

Es wird bei der Aufnahme kein Unterſchied der

Confeſſion gemacht .

Die Zahl der Kinder , denen die Aufnahme in

der Anſtalt offen ſteht , richtet ſich nach dem Raum

und nach der Möglichkeit , ſie mit den gegebenen

Mitteln zu beaufſichtigen .

Für diejenigen Kinder , welche in der Anſtalt

eſſen wollen , müſſen die Eltern täglich einen Kreu⸗

zer bezahlen ; dafür erhalten die Kinder eine kräftige ,

nahrhafte Suppe .
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